
  

 
 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 15. Dezember 2020 

733 

Einfache Anfrage von Brigitte Kaufmann und Hans Feuz vom 21. Oktober 2020 
„Keine Fischgehege im Bodensee – Nein zu einer Fischmast im Bodensee!“ 

Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Frage 1 

Gestützt auf die bisherige fachliche Einschätzung der Internationalen Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee (IGKB) lehnt der Regierungsrat die kommerzielle Nut-
zung des Bodensees durch den Einsatz von Fischgehegen (sogenannte „Aquakultu-
ren“) ab. Aquakulturen stellen ein nicht abschätzbares Risiko dar. Die ökologischen 
Auswirkungen der Ausscheidungen der in einer grossen Menge und sehr hohen Dichte 
gehaltenen Fische auf Trübung, Nährstoffgehalt, Keimzahlen, Sauerstoffzehrung über 
dem Seegrund und auf die Sedimentation sind nicht geklärt. Zudem ist nicht absehbar, 
wie sich Aquakulturen auf die Trinkwasserversorgung auswirken. Weitere nicht abwäg-
bare Risiken sind der praktisch nicht zu verhindernde Einsatz von Antibiotika im Krank-
heitsfall oder genetische Veränderungen der Wildfische. Wenn die domestizierten 
Zuchtfische aus den Netzen entweichen, was sich kaum verhindern lässt, kann dies zu 

erheblichen genetischen Veränderungen bei den Wildfischen führen. Schliesslich könn-
ten Krankheiten, die Zuchtfische befallen, auf die Wildfische übergehen. 

Bezüglich Schifffahrt stellt im Weiteren selbst ein einzelnes Fischgehege im Bodensee 
sowohl für die Kursschifffahrt wie auch für die Sportschifffahrt ein grosses Hindernis 
dar. Ein einzelnes Netzgehege kann einen Durchmesser von bis zu 30 Metern und eine 
Netztiefe von bis zu 15 Metern aufweisen. Aufgrund dieser Dimensionen können solche 
Gehege nur im schiffbaren Gewässer installiert werden. Folglich würde ein solches 
Vorhaben auch eine Gefahr für die gesamte Schifffahrt bewirken.  
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Frage 2 

Netzgehege sind im Bodensee gemäss den Bodensee-Richtlinien 2005 der IGKB ver-
boten (vgl. Kapitel 4.5 „Netzgehege“). Um ein Fischgehege bewilligen zu können, müss-
ten somit zuerst diese Richtlinien geändert werden. Die IGKB pflegt seit vielen Jahr-
zehnten eine intensive und vor allem fachlich sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit 
rund um den See. Das Amt für Umwelt engagiert sich in den verschiedenen Fachberei-
chen und Arbeitsgruppen der IGKB. 

Die Problematik von Netzgehegen wurde bereits in der Vergangenheit verschiedentlich 
thematisiert. Die Anrainerstaaten sind sich bis heute einig, dass die Installation solcher 
Anlagen ein nicht kalkulierbares Risiko darstellt. Sie stehen den Aquakulturen sehr kri-
tisch gegenüber. Davon zeugen neben dem Verbot in den erwähnten Bodensee-Richt-
linien auch spätere Stellungnahmen und Medienmitteilungen. 

Sollte tatsächlich ein Gesuch für den Betrieb einer Aquakultur eingereicht werden, muss 
dieses in den Gremien der IGKB fachlich beurteilt werden. Zudem wären die Bodensee-
richtlinien 2005 anzupassen. Aktuell liegt allerdings weder ein offizieller Antrag für ein 
Fischgehege im Bodensee vor, noch bestehen die rechtlichen Voraussetzungen für ei-
ne allfällige Genehmigung. Der Regierungsrat sieht daher im Moment keine Veranlas-
sung für eine Intervention. Er wird sich in der IGKB jedoch dafür einsetzen, dass das 
bestehende Verbot von Fischgehegen weiterhin aufrecht erhalten bleibt.   

Frage 3 

Im Rahmen des Interreg-Projektes „Seewandel“, das von der IGKB mitunterstützt wird, 
wird der Einfluss von Nährstoffrückgang, Klimawandel, gebietsfremden Arten und ande-
ren Stressfaktoren auf das Ökosystem Bodensee, seine Biodiversität und Funktions-
weise sowie die menschliche Nutzung am See untersucht. Das Projekt behandelt 13 
Teilprojekte von sieben wissenschaftlichen Institutionen. Diese Untersuchungen tragen 
zu einem verbesserten Prozessverständnis des Freiwasserbereiches und der Uferregi-
on sowie den Interaktionen zwischen diesen bei.  

Der Kanton Thurgau hat sich im Rahmen der Internationalen Bevollmächtigtenkonfe-
renz für die Bodenseefischerei (IBKF) dafür eingesetzt, die Anzahl der Berufsfischerpa-
tente zu reduzieren, um den Berufsfischerinnen und -fischern einen höheren Fanganteil 
zu ermöglichen. Zusätzlich werden durch die IBKF laufend Anpassungen vorgenom-
men, die den Berufsfischerinnen und -fischern einen verbesserten und effizienteren 
Einsatz von Fangeräten ermöglichen.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die geringeren Fangmengen der letzten Jah-
re hauptsächlich auf eine verminderte Produktion der Biomasse zurückzuführen sind. 
Dies ist einerseits auf deutlich tiefere Nährstoffgehalte zurückzuführen, die für die Pro-
duktion von Biomasse essentiell sind. Andererseits gibt es Hinweise, dass die Konkur-
renz um Nahrung (Plankton) durch das vermehrte Auftreten von im Bodensee nicht ur-
sprünglichen Arten (Stichling, Quaggamuschel usw.) deutlich zugenommen hat. Diese 
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Prozesse sind jedoch nicht abschliessend geklärt und werden aktuell wissenschaftlich 
untersucht.  

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 


